
Entscheidung 
des Niedersächsischen Oberverwaltungsgerichts

Aus dem Beschluss des Niedersächsischen Oberverwaltungs-
gerichts vom 10. Dezember 2021 — 13 MN 462/21 — in dem
Verfahren

zur Überprüfung der infektionsschutzrechtlichen Verord-
nung (MS, VO v. 23. 11. 2021 i. d. F. v. 30. 11. 2021, §§ 8
Abs. 5, Abs. 6, 8 a Abs. 3, Abs. 4, 8 b Abs. 3, Abs. 4 Satz 1
— 2-G-Plus-Regelung u. a.) — Normenkontrolle — vorläu-
figer Rechtsschutz —

wird nachstehende Entscheidungsformel veröffentlicht:

§ 8 a Abs. 4 Satz 1, 1. HS. der Niedersächsischen Verordnung
über infektionspräventive Schutzmaßnahmen zur Eindäm-
mung des Coronavirus SARS-CoV-2 und dessen Varianten
(Niedersächsische Corona-Verordnung) vom 23. Novem-
ber 2021 (Nds. GVBl. S. 770), geändert durch die Verord-
nung vom 30. November 2021 (Nds. GVBl. S. 826), („Gilt
mindestens die Warnstufe 2 in einem Landkreis oder einer

kreisfreien Stadt, so hat jede Kundin und jeder Kunde, die
oder der eine Dienstleistung im Sinne des Absatzes 1 in ge-
schlossenen Räumen entgegennehmen will, bei Betreten des
Betriebs entweder einen Impfnachweis gemäß § 2 Nr. 3
SchAusnahmV oder einen Genesenennachweis gemäß § 2
Nr. 5 SchAusnahmV und daneben jeweils zusätzlich einen
Nachweis über eine negative Testung gemäß § 7 vorzule-
gen;“) wird vorläufig außer Vollzug gesetzt.

Gemäß § 47 Abs. 5 Satz 2 der Verwaltungsgerichtsordnung
(VwGO) ist diese Entscheidung allgemeinverbindlich. Die nicht
mehr anfechtbaren Entscheidungen der Gerichte der Verwal-
tungsgerichtsbarkeit, die auf der für unwirksam erklärten
Norm beruhen, bleiben — vorbehaltlich einer besonderen ge-
setzlichen Regelung durch das Land — unberührt. Die Voll-
streckung aus einer solchen Entscheidung ist unzulässig (§ 183
in Verbindung mit § 47 Abs. 5 Satz 3 VwGO).

Hannover, den 13. Dezember 2021
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für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung
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